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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird 

(Glücksspielgesetz-Novelle 1976) 

Der Naotiüna.lrat hat beschlüssen: 

Artikel I 

Das Glücksspielgesetz, BGBL Nr. 169/1962, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 407/1974, wird wie ,fülgt geändert: 

1. Die §§ 1 bis 4 haben zu lauten: 

,,§ 1. (1) Glücksspiele im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind SpieLe, bei denen Gewinn und Ver­
lust ausschließlich oder vürwiegend vüm Zufall 
abhängen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen ist er­
mächtigt, durch Veror.dnung best~mmte Spiele 
als Glücksspieie im Sinne des Abs. 1 zu bezeich­
nen. 

§ 2. (1) Ausspielungen sind Glücksspiele, bei 
denen der Unternehmer (Veranstalter) den 
Spielern für eine vermögensrechtliche Leistung 
eine Geg,enleistmng in Aussicht stellt. 

(2) Eine Ausspi~lung mittels eines Glücksspiel­
apparates liegt vor, wenn ,die Entscheidung über 
Gewinn und Verlust durch eine mechanische 
üder elektronische Vürrichtung herbeigeführt 
wird. 

(3) Ein Glücksspielautomat i&t ein Glücksspiel­
apparat, der nach Einwurf vün Geld üder Spiel­
marken die Entscheidung über Gewinn und Ver­
lust selbsttätig herbeiführt üder der den Gewinn 
selbsttätig ausfülgt. 

§ 3. Das Recht zur Durchf.ührung vün Glücks­
spielen, insbesondere aller Arten vün Ausspie­
lungen, wie Lüttü und Tütü, Klassenlütterie, 
sünstige Lütterien, Rüulette und rouletteähnliche 
Spiele, Tombülaspiele, Glückshäfen und Juxaus­
spielungen, süwie das Recht zum Betrieb vün 
SpieLbanken ist, süweit in diesem Bundesgesetz 
nichts anderes bestimmt wird, dem Bund vor­
behalten (GlÜcksspielmonüpül). 

§ 4. (1) Glücksspiele, die nicht in Fürm einer 
Ausspielung durchgeführt werden, unterliegen 
nicht dem Glücksspielmünopoll, wenn weder ein 
Bankhalter mitwirkt nüch der Einsatz 2 S über­
steigt. 

(2) Ausspielungen mittels eines Glücksspie!­
automa,ten unuerliegen nicht dem Gliicksspiel­
münopül, wenn der Einwurf den Betrag üder 
den Gegenwert vün 2 S und der Gewinn den 
Betrag üder den Gegenwert von 20 S nicht über­
steigen. Andere Ausspielungen mittels eines 
Glücksspielautomaten dür.fen nicht durchgeführt 
werden. 

'(3) Ausspielungen mittels eines' Glückssp~el­
apparates mit Ausnahme von Ausspielungen 
mittels eines Glücksspielautomaten und Glücks­
spiele, die nicht in Fürm einer Ausspielung 
durchgeführt werden, dürfen, süweit sie dem 
GLücksspielmonüpül unterliegen, nur In eIner 
Spielbank durchgeführt werden." 

2. Der § 8 hat zu lauten: 

,,§ 8. Die Ausga;be der Wettscheine und die 
Entgegennahme der Wettscheiri.e und der Wett­
einsätze einschließlich der Verwahungsküstenbrei­
träge kann natürlichen Persünen sowie Persünen­
gesellschaften des Handelsrechtes und juristischen 
Persünen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland 
überlassen werden (Lüttoküllektanten)." 

3. Der § 28 hat zu lauten: 

,,§ 28. (1) Für die Erhebung der Spielbank­
abgabe ist das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern zuständig, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich die Geschäftsleitung der Spiel­
bankunternehmung gelegen ist. 

(2) Die Spie1b.ankabgabe ist am 10. des der 
Spieleinnahme folgenden Kalendermonats fällig. 
Bis zum selben Zeitpunrot hat die Spielbank­
unternehmung über die abzuführenden Beträge 
an Spielbankabgabe dem Finanzamt für Gebüh­
ren und Verkehrsteuern im Wege der öster-
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reichischien Glücksspielmonopolverwaltung eine 
nach SpieLbanken gegliederte Abrechnung vor­
zulegen. Diese Abrechnung gilt als Steuererklä­
rung. 

(3) Ein Abgabenbescheid ist nur zu erlassen, 
wenn der Abg,abepflichtig,edie Einreichung der 
Abrechnung (Abs. 2) untedäßt oder wenn diese 
als unvollständig oder unrichtig befunden wird. 

(4) Auf die Umrechnung von Tagesspielein­
nahmen in ,fremder Währung findet § 9 des 
Wertzollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 60, in der 
gekenden Fassung, sinngemäß Anwendung." 

4. Die Z. 1 des § 35 hat zu lauten: 

,,1. die Durchführung von TombOilaspielen, 
Glückshäfen und ]uxausspielungen mit einem 
Spielka:pital bis einschließlich 20 000 S an 
physische und bis einschließlich 100 000 S an 
juristische Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) 
im Inland, wenn mit der Vemnstaltung nicht 
persönliche Interessen der Veranstalter öder 
Erwerbszwecke verfolgt werden;" 

5. Der Abs. 1 des § 45 hat 'zu lauten: 

,,(1) Zum Zwecke der überwachung der Ein­
haltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und des BewiHigungsbescheides durch den Ver­
anstalter hat die Bewilligungsbehörde für jede 
Ausspielung, deren Spielkapital 10000 S über­
steigt, eine Aufsicht zu bestellen." 

6. Der Abs. 2 des § 45 hat zu lauten: 

,,(2) Bei AUiSspielungen mit einem Spielkapital 
von über 4000 S bis einschließlich 10000 S kann 
die BewiH~gungsbehörde ,eine Aufsicht (Abs. 1) 
bestellen, wenn sie dies für die 'Ordnungsgemäße 
Abwicklung der Veranstaltung für notwendig 
erachtet. " 

7. Der § 48 hat Zu lauten: 

(2) Gegen .die Entscheidung der Österreichischen 
Glücksspielmonopolverwaltung ist kein ondent­
liches Rechtsmittel zulässig. 

(3) Wird ein Vorschuß im Sinne des § 76 Abs. 4 
A VG 1950 vorgeschrieben, so gilt der Antrag als 
zurückgezog,en, sofern der Vorschuß nicht binnen 
14 Tagen erlegt wird. 

(4) Für das Strafverf,ahren wegen der Durch­
führung von Ausspielung>en im Sinne des § 4 
Abs. 3 außerhalb von Spielbanken ist die Öster­
reichische Glücksspielmonopolverwaltung zu­
ständig. Sie kann sich dabei der Mitwirkung der 
Organe des öffennlichen Sicher,heitsdienstes be­
dienen. 

(5) Im Verfahren nach den Abs. 1 bis 4 hat 
die Österreichisch'e Glücksspidmonopolverwaltung 
das A VG 1950 u11ld VStG 1950 anzuwenden. 
Für ihre Organe gilt die Bestimmung des § 39 
Abs. 2 VStG 1950." 

9. Der § 50 hat zu lauten: 

,,§ 50. (1) Des Eingriffes in das G},ücksspiel­
monopol macht sich schuldig, wer 

1. den VOl1schriften über das Glücksspiel­
monopol zuwider ein Glücksspiel durch­
führt, die Bewilligungsbedingungen eines 
genehmigten Glücksspieles nicht einhält oder 
ein Glücksspiel trotz Untersagung oder nach 
Zurücknahme ,der Spielbewilligung durch­
führt; 

2. ohne El'mächt~gung gewerbsmäßig Spiel an­
teile eines dem Glücksspielmonopol des Bun­
des unterliegenden Glücksspieles oder Ur­
kunden, durch welche solche Spielanteile 
zum Eigentum oder zum Gewinnbezug über­
tragen werden, veräußert oder an andere 
überläßt. 

(2) Eingriffe in das Glücksspielmonopol wer­
den bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geld­
strafe bis zu 60 000 S, ansonsten mit einer Geld­
strafe bis zu 20 000 S geahndet. 

(3) Gegenstände, mit deren Hilfe in das Glücks-
,,§ 48. Glückshäfen und ]ux.ausspielungen, spielmonopol eingegriffen wurde, unt~rliegen dem 

deren Spielkapital 30000 S übersteigt, sowie Vel'fall." 
Ziehungen bei Tombolaspielen sind auch sicher-
heitspolizeilich zu überwachen. Die notwendigen 
Kosten der überwachung hat der Veranstalter 
zu ,tragen." 

8. Der Abschnitt F hat zu lauten: 

"F. Behörden und Verfahren 

§ 49. (1) Die Österreichische Glücksspiel­
monopo.tverwaltung hat auf Antrag festzustellen, 
ob ein Spiel ein dem Bund vorbehaltenes Glücks­
spiel ist. Der Antrag hat die Spielregeln zu ent­
halten. 

10. Der Abs. 2 des § 51 hat zu lauten: 

,,(2) Die vel'botene Beteiligung an einem aus­
ländischen Glücksspiel wird bei vorsätzlicher Be­
gehung mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S, 
ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S 
geahndet. " 

Artikel 11 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
tritt Art. II Z. 1 des Bundesgesetzes, BGBl. 
Nr. 171/1965 außer Kraft. 
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Artikel III 

Warenausspielungen mittels emes Glücksspiel­
apparates unterliegen nicht ,dem Glücksspiel­
monopol, wenn der Einsatz 2 S nicht übersteigt, 
es sich um die traditionellen Schaustellergeschäfte 
des "Fadenziehens", "Stoppelziehens", "Glücks­
rades" und "Blinkers" handelt und eine behörd­
liche Genehmigung für den Schaustel<ler zu dieser 
Ausspielung bel'eits vor Inkrafttreten ,dieses Bun­
desgesetzes evteilt wurde. 

Artikel IV 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1977 
in Kraft. 

Artikel V 

Mit ,der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut, hin­
sichtlich ,des Art. I Z. 8 Abs. 4, .letzter Satz, 
,gemeinsam mit dem ,Bundesminister für Inneres. 

Erläuterungen 

In letzter Zeit wurden im zunehmenden Maße 
Formen ,der AusspieLung, wie das "Optisch,e 
Kugelkarussell", "Observer" usw., sowie ver­
schiedener Glücksspielautomaten konstruiert, mit 
denen unter dem Vorwand der Durchführung 
von GeschickEchkeitsspieien und von Unterhal­
,tungsspielen sowie von Warenausspielungen die 
Bestimmungen des Glücksspielgesetzes umgangen 
werden. In Fragen der Feststellung der Abgren­
zung der ,dem Bund vorbehaltenen Glücksspiele 
von den der landesgesetlzlichen R,egelung vor­
behahenen Veranstaltungen ergaben sich 
Schwier~gkeiten inder bundeseinheidichen Aus­
legung des GLücksspielbegriffes im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. Um ,solche Auslegungsdifferenzen 
zu vermeiden und ,den gut organisierten Ein­
griffen in das Glücksspielmonoipol wirksam zu 
begegnen, werden die mit diesem Problemkreis 
zusammenhängenden Bestimmungen des Glücks­
spielgesetzes geändert. 

Zu Artikel I: 

Z.I: 

Durch die Neufassungdes § 1 Abs. 1 wird im 
Sinne einer Rechtsvereinheitlichung der Glücks­
spielbegriffdes Glücksspielgesetzes demjenigen 
des Strafgesetzbuches (§ 168) angeglichen. Durch 
den neuen Wortlaut, wird klargesteHt, daß beim 
Glücksspiel im Sinne dieses Bundesgesetzes das 
Ereignis inder zufallsabhängigen Entscheidung 
über Gewinn und Verlust zu sehen ist. 

Durch die Verordnungsermächtigung des § 1 
Abs. 2 wird vorgesorgt, daß im Falle des Auf­
tauchens neuer Spiele,der,en Glücksspielcharakter 
nicht offensichtlich ist, die R.echtssicherheit und 
die bundeseinheitliche Anwendung der Geset7Jes­
bestimmungen gewährleistet werden kann. 

Aus Gründen der übersichtlichkeit werden 
im § 2 die Definiüonen ,der Ausspielung, der 
Ausspielung mittels eines Glücksspielapparates 

und des Glücksspielautomaten unmittelbar der 
Definition des Glücksspieles angeschlossen. 

Der Begriff des Glücksspiela,pparates umfaßt 
nunmehr neben den mechanischen Vorrichtungen 
auch die elektronischen Vorrichtungen, wodurch 
der Entwicklung der Technik Rechnung getragen 
wir:d. 

Die Definition des Glücksspielautomaten stellt 
auf die ,für .den Automaten wesentliche, dem 
Einwurf von Geld oder Spielmarken folgende, 
sdbsttätige Gewinnermittlung oder Gewinnaus­
folgung ab. 

Aus den eingangs erwähnten Gründen hat es 
sich als notwendig erwiesen, in die demonstrative 
Aufzählung von Ausspielungen im § 3 auch :das 
Roulette und rouletteahnliche Spiele :aufzu­
nehmen. Ansonsten sind die Bestimmungen des 
§ 3 inhaltsgleich mit denen ,des bisherigen § 2. 

Die Abs, 1 und 2 ,des § 4 bezeichnen jene 
Glücksspiele, die nicht dem GlücksspieLmonopol 
unterliegen, und der Abs.· 3 des § 4 bezeichnet 
jene Glücksspiele, die nur in einer Spielbank 
betrieben wer,den ,'dürf.en. 

Durch die neue Fassung des § 4 Abs. 2 wird 
die bisherige Ausnahme aus ,dem Glücksspiel­
monopol einerseits schon im Interesse einer, Ver­
einfachung der überwachung dahingehend er­
weitert, daß der :zulässige Gewinn nicht mehr 
auf Wal'en beschränkt wird, andw;eits durch 
die Begrenzung des Gewinnes eingeschränkt. 
Durch diese Einschränkung im Zusammenhang 
mit dem g,eringen Einsatz bedeuten die sogenann­
ten "B.agatellg1ücksspielautomaten" keine Gefa,hr 
für ,die öffentlichkeit. Darüber hinaus .unterliegen 
solche monopolfrei gestellte Glücksspiele der 
Kompet'enz der Länder in Gesetzgebung und 
Vollziehung. 

Durch ,die Neufassung des § 4 A;bs. 2 wird 
auch klafj~estellt, daß nicht wie bisher, einer 
falschen Auslegung folgend, vielfach Spieler durch 
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die Vorschreibung eines Mehrfachen des Spiel­
einsatzes als Einwuflf zu höheren Gesamteinsätzen 
veranlaßt werden können. 

Z.2: 

Es wird immer schwieriger, Bewerber um 
Lottokollektur,en zu finden. Die Neufassung des 
§ 8 bietet nunmehr die' Möglichkeit, Lotto­
kollekturen - wie bereits GeschäftssteHen ,der 
Klassenlotterie und Sporttoto-Annahmestellen -
auch ,an juristischeP'ersonen und Personengesell­
schaften des Handelsrechtes zu vergeben. 

Z.3: 

Durch die Neufassung des § 28 wird die Fällig­
keit der S.pie~ba-nkabg<IJbe vom 2. auf die' Spiel­
einnahme foIgenden Werktag a~J den 10. des der 
SpieIeinnahmefolgenden Kalendermonats hinaus­
geschoben. Durch diese Maßnahme tritt ins­
besondere für die Spielbankunternehmung und 
deren Personaleinsatzeine Erleichterung ein, da 
nun die überweisungen nicht mehr täglich von 
jedem Spielbankbetrieb gesondert erfolgen müs­
sen, sondern die Spie1bankabgabe für alle Spiel­
bankbetriebe gemeinsam von ,der SpieLbankunter­
nehmung einmal monatlich a,bgeführt werden 
kann. 

Der neue Aibs. 4 bestimmt, daß für die Um­
rechnung der Sp~eleinnahmen in fremder Wäh­
rung - di,es trifft derzeit auf den Spielbank­
betrieb Kleinw3llsertal 'zu - die nach den Bestim­
mungen des Wertzollgesetlzes 1955 geltenden Um­
rechnungskurse anzuwenden sind. 

Z.4 bis 7: 

Mit diesen Bestimmungen wur,den die Wert­
grenzen erhöht. 

Z.8: 

Im Verfahren nach § 49 Abs. 1 5ind in der 
R,egel _ hohe Barauslagen in Form von Sachv,er­
ständigenkosten zu erwarten. Um die Einbrin­
gung dieser Kosten sicherzustellen, wird daher 
die antragstellende Partei zum Erlag eines ent­
sprechenden Vorschusses zu verhalten sein; die5 
umsomehr, als nach den hisherigen Erfahrungen 
dj,e Antragsteller häufi,g ohne Vermögen und 
Wohnsitz in Österreich sind, was eine Einbrin­
gung schwierig hzw. unmöglich macht. 

Es i5t somit errordedich, im Sinne des Art. 11 
Abs. 2 B-VG eine vom A VG 1950 abweichende 
Bestimmung dahingehend zu treffen, daß ohne 
Erlag des Vorschusses innerhalb einer ,gesetzlichen 
Fristei.n Veda-hren der Behörde nicht durchzu­
führen ist. 

Der Eingriff in das Glücksspielmonopol durch 
di'e unbefugte Durchführung von Glücksspielen, 
die nur in Spielbanken durchgeführt werden 
dürfen, j,st zumeist mit hohen und höchsten 
Geldumsäiz.en verbunden. Mangels einer Kon-

trolle ,der Besucher, wie Idies das Gesetz für die 
Spielbanken vorsieht, ist ,das öffentJ1iche Schutz­
interesse bei solchen Verwaltungsstraftaten beson­
ders ,groß. Im Interesse einer sofortigen. und 
überregionalen Vel'folgung wird daher die Ös'ter­
reichische Glücksspielmonopolverwaltung mit 
der Verfolgung dieser Verwaltungsübertretungen 
betraut, wobei sie sich kra-ft ausdrücklicher An­
ordnung der Mithilfe der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes bedienen kann. 

Z. 9 und 10: 

Durch :diese Bestimmung werden die Ver­
waltung®üJbertretungen zu Ungehorsamsdelikten 
im Sinne des § 5 VStG 1950. Nach der bisherigen 
Fassung der §§ 50 und 51 war vorsätzliches oder 
fahrlässiges Verhalten Voraussetzung für die 
Strafbarkeit. Nunmehr zieht im Sinne des § 5 
VStG 1950 schon das bloße Zuwiderhandeln 
gegen ein Verbot oder ,die Nichtbefolgung eines 
Gebotes Strafe nach ,sich, sofern der Beschuldigte 
nicht den Beweis seiner Schuldlosigkeit zu führen 
vermag. Dieser Beweis wird zwe~fellos dann als 
erbracht anzunehmen sein, wenn der Beschuldig,te 
einen negativ'en Feststel1ungsbescheid nach § 49 
Abs. 1 vorweisen kann. 

Enup.rechend dem allgemein - für ,das Ver­
wa-ItlUngsstra-frechot geltenden Grundsatz des § 22 
VStG 1950 wird das in bezug auf Abgabenver­
kürzungen bislang geltende Absorptionsprinzip 
durch das Kumulationsprinzip ersetzt. 

Auch inden Str3lfbestimmungen wurden die 
Wertgrenzenangehoben. 

Zu Artikel II: 
Die mit Art. II aufgehobene Bestimmung der 

Glücksspielgesetz-Novelle 1965 ist ihrem Inhalte 
nach in die Bestimmung des § 4 Abs. 2 letzter 
Satz übernommen worden. 

Demgemäß ,dürfen Glücksspielautomaten, 
soweit sie dem Glücksspielmonopol unterliegen, 
weder in Spielbanken noch andernorts betrieben 
werden. 

Zu Artikel III: 
Zur Wahrung hestehender Rechte und aus 

sozialen Rückisichten ist es unvermeidba.r, die 
im Art. IU taxativ aufgezählten Spiele vom 
Glücksspielmonopol auszunehmen. Es sind dies 
folg,ende Spiele: 

Fadenzi,ehen 

An einer Anzahl von Fäden sind Waren be­
fesügt, die für den Spieler nicht sichtbar sind. 
Der Spieler ,erhält ,die Ware ausgefolgt, die an 
dem von ihm gezogenen Faden befestigt ist. 

StoppeJziehen 

In einem mit Wasser gefüllten Behälter 'schwim­
men Korken, deren Unterseite numeriert ist. 

Jede gezo.gene Nummer entspricht einem 
Warengew-inn. 
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Glücksrad 
Eine aufrecht stehende, in verschieden gefärbte 

Sektoren ,eingeteilte, drehbare Scheibe wird in 
Umdrehung versetzt. Wenn sie. so zu stehen 
kommt, ,daß ein unbeweglich montierter Zeiger 
auf einen mit einem Gewinn verbundenen Sektor 
weist, wird ein Warengewinn ausgefolg,t. 

Blinker 
Auf einer PLatte aus durchsichtigem Material, 

die in ;durch Abbildungen von Spielkarten ge­
kennzeichnete Sektoren geteilt ist, werden die 

Einsätze der Spieler aufgelegt. Ein' unter der 
Platte befestigtes, elektrisch betriebenes Rad mit 
einer Glühlampe wird in Umdrehung g,esetzt 
und schaltet sich nach kurzer Zeit' selbsttätig auS. 
Der Spieler, dessen Einsatz auf dem Sektor liegt, 
unter dem die Glühbirne zum Stillstand kommt, 
erzielt den Warengewinn. 

Gemeinsames Merkmal dieser Spiele ist es 
jedenfalls, daß sie durch den geringen Einsatz 
und den geringen Wert der ausgespielten Waren 
ein unbedenkliches Volksvergnügen sin,d. 

Textgegenüberstellung 

Gehender Wortlaut: 

§ 1. Glücksspiele im Sinne dieses Bund;esgesetzes 
sind Spiele, bei ,denen ein ausschließlich oder vor­
wiegend vom Zufall aJbhängiges Ereignis über 
Gewinn und Verlust entscheidet. 

§ 2. Das Recht zur Durchführung von Glücks­
spielen im Sinne dieses Bundesgesetzes, insbeson­
dere aller Arten von Ausspielungen (§ 3), wie 
Lotto und Toto, ,Klassenlotterien, sonstige Lot­
terien, Tombolaspiele, Glückshäfen und Juxaus­
spielungen, sowie das Recht zum Betrieb von 
Spielbanken ist, soweit nichts anderes bestimmt 
wird; dem Bund vorbehalten (Glücksspiel­
monopol). 

§ 3. Ausspielungen sind Glücksspiele (§ 1), 
bei denen der Unternehmer (Veranstalter) den 
Spielern für eine vermögensrech.tliche Leistung 
eine Gegenleistung in Aussicht stellt; das über 
Gewinn und Verlust entscheidende Er,eignis kann 
durch eine Ziehung, eine mechanische Vorrichtung 
(Glücksspielapparat) oder ,auf sonstige Art herbei­
gefühl't werden. 

§ 4. Glücksspiele, die nicht in Form einer Aus­
spielung (§ 3) durchgeführt werden, unterliegen 
nur ,dann dem Glücksspielmonopol (§ 2), wenn 
eiri Bankhalter mitwirkt und der Einsatz 2 S 
übersteig,t. 

(2) Ausspielungen, bei denen ,die Entscheidung 
über Gewinn und Verlust mit Hilfe einer mecha­
nischen Vorrichtung herbeigeführt wird, unter-

Neu vorgeschlagener Wortlaut: 

§ 1. (1) Glücksspiele im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind Spiele, bei ,denen Gewinn und Ver-' 
lust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall 
abhängen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen ist er­
mächtigt, durch Verordnung bestimmte Spiele 
als Glück5spiele IDi Sinne des Abs. lzu bezeich­
nen. 

§ 2. (1) Ausspielungen sind Glücksspiele, bei 
denen der Unternehmer (Veranstalter) deri 
Spielern für eine vermögensrechtliche Leistung 
eine Gegenleistung in Aussicht stelh. 

(2) Eine Ausspielung ntittelseines Gillcksspiel­
apparates Hegt vor, wenn die Entscheidung über 
Gewinn und Verlust durch eine mechanische 
oder elektronische Vorrichtung herbeigeführt 
wird. 

(3) Ein Glücksspielautomat ist ein Glücksspiel­
apparat, der nach Einw.urf von Geld oder Spiel­
marken die Entscheidung über Gewinn und Ver­
lust selhsttätig herbeifiiJirt oder der den Gewinn 
selbsttätig ausfoLgt. 

§ 3. Das Recht zur Durchführung von Glücks­
spielen, insbesondere aller Arten von Ausspielun­
g,en, wie Lotto und Toto, Kl,assenlotterie, son­
stige Lotterien, Roulette und roulette ähnliche 
Spiele, Tombolaspiele, Glücksh;ifen und Juxaus­
spielungen, sowie ,das Recht zum Betrieb von 
Spielbanken ist, soweit in diesem Bundesgesetz 
nichts anderes bestimmt wird, dem Bund vor­
behalten (Glücksspielmonopol). 

§ 4. (1) Glücksspiele, die nicht in Form einer 
Ausspielul1ig durchgeführt' werden, unterliegen 
nicht dem GlücksspieLmonopol, wenn weder ein 
Bankhalter mitwirkt noch der Einsatz 2 S über­
steigt. 

(2) Ausspielungen mittels eines Glücksspiel­
automaten unterliegen nicht dem Glücksspiel­
monopol, wenn der Einwurf den Betrag oder 

307 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 8

www.parlament.gv.at



6 301. der ,Beilagen 
\ 

Geltender Wortlaut: Neu vorgeschlagener Wortlaut: 

liegen nicht dem Glücksspielmonopol, wenn die 
Gewinne in Waren bestehen und der Einsatz 2 S 
nicht übedteigt, , 

(3) Ausspielungen von Geld mittels Glücksspiel­
apparates (§ 3) sowie sonstige gemäß Abs. 1 dem 
Glücksspielmonopol unterliegende Glücksspiele 
dürfen nur in einer Spielbank (§ 21) durchgeführt 
werden. 

§ 8. Die Ausgabe der Wettscheine und die 
Entgegennahme der Wettscheine und Wettein­
sätze ·einschließlich der Verwaltun,g5kostenbei­
träge kann natürlichen Personen mttdem Wohn­
sitz im Inland überlassen werden (Lottokollek~ 
tanten). 

§ 28. (1) f,ür die Erhebung der Spielbank­
abgabe ist das Finanzamt .für Gebühren und Ver­
kehrssteuern zuständig, in dessen örtlichen Wir­
kungsbereichdie Geschäftsleitung der Spielbank­
unternehmung geleg.en Lst. Die Spielbankabgabe 
ist an dem der Spieleinnahme folgenden zweiten 
Werktag fällig. Sie ist für jeden einzelnen Spiel­
hankbetrieb gesondert abzuführen. 

(2) Die Spielbankunternehmung hat über die 
im Lauf eines Monats abgeführten Beträge an 
Spielbahka.bgabe bis zum 15. des nachfolgenden 
Monats über die österreichische Glücksspiel­
monopolverwaltung ,an das Finanzamt für Ge­
bühren und Verkehrsteuern (Abs. 1) eine nach 
Spielbankbetrieben gegliederte Abrechnung vor­
zulegen. Diese Abrechnung gilt a15 Steuererklä­
rung. 

(3) Ein Abgabenbescheid ist nur zu erlassen, 
wenn der Abgabepflichtige die Einreichung .der 
Abrechnung (Abs. 2) unterläßt oder wenn diese 
als unvollständ~g oder unrichtig befunden wird. 

§ 35 ..... . 

1. di·e Durchführung von Tombolaspielen, 
Glückshäfen und JuxausspieIung,en mit einem 
Spielkapital bis einschließlich 10 000 S an 
physische und bis einschließlich 50 000 S an 
juristische Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) im 
Inland, wenn mit der Veranstaltung nicht persön­
liche Interessen ·der Veranstalter oder Erwerbs-
zwecke vedolgt weI1den; -

§ 45 •..... 
(1) Zum Zwecke der überwachung der Ein­

lJ.aItun~ der Bestimmun~en dieses Bunde~esetzes 

den Gegenwert von, 2 S und der Gewinn den 
Betrag oder den Gegenwert von 20 S nicht über­
steigen. Andere Ausspielungen mittels eines 
Glücksspielautontaten dümen nicht durchgeführt 
werden. 

(3) Ausspielungen mittels eines Glüdmpiel­
apparates mit Ausnahme von Ausspielungen 
mittels eines Glücksspielautomaten und Glücks­
spiele, ,die nicht in Form einer Ausspielung durch­
geführt werden, .dürfen, soweit sie dem Glücks­
spielmonopol unterliegen, nur in einer Spielbank 
durchgeführt werden. 

§ 8. Die Ausgabe ,der Wettscheine und die 
Entgegermahme der Wettscheine und der Wett­
einsätze einschließlich der Verwaltungskostenbei­
träge kann natürlichen Personen sowie Personen­
geseIlschaften des Handelsrechtes und juristischen 
Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inl,and 
überlassen wer.den (Lottokollektanten). 

§ 28. (1) Für die Erhebung der Spielbankab­
g.abe ist ·das Finanzamt für Gebühren und Ver­
kehrsteuern zuständig, in dessen örtlichem Wir­
kungsbereich die Geschäf.tsleitung der Spie1bank­
unternehmung gelegen ist. 

(2) Die Spielbankabgabe ist am 10. des der 
Spieleinnahme folgenden Kalendermonats fällig. 
Bis zum selben Zeitpunkt hat die Spie1banlk­
unternehmung über die abzuführenden Beträge 
an Spielbankabgabe .dem Finana:amt für Ge­
bühren und Verkehrsteuern im Wege der öster­
reichischen Glücksspielmonopolverwaltung eine 
nach Spielbanken gegliederte Abrechnung vorzu­
legen. Diese Abrechnung gilt ah Steuererklärung. 

(3) Ein Abgabenbescheid ist nur zu erlassen, 
wenn der Abgabenpflichtige die Einreichung der 
Abrechnung (Abs. 2) unterläßt oder wenn diese 
als unvollständig oder unrichtig befunden wird. 

(4) Auf die Umrechnung von Tagesspielein­
nahmen in .fremder Währung findet § 9 des 
Wertzollgesetzes 1955, BGBl. Nr .. 60, in der 
geltenden Fassung, sinngemäß Anwen,dung. 

§ 35 •..... 
1. die Durchfuhrung von Tombola-spielen, 

Glückshäfen und Juxausspielungen mit einem 
Spielkapital bis einschließlich 20 000 S an physische 
und bis einschließlich 100 000 S an juristische 
Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, 
wenn mit der Veranstaltung nicht persönliche 
Interessen der Veranstalter oder Erwerbszwecke 
verfolgt werden; 

§ 45 ...... 
(1) Zum Zwecke der überwachung der Ein­

haltung der Bestimmun~en dieses Bundesgesetz~~ 
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und des Bewilligungsbescheides durch den Ver­
anstalter hat die· Bewilligungsbehörde für jede 
Ausspielung, deren SpielkapitalS 000 S über­
steigt, eine Aufsicht zu besteHen. 

§ 45 •..... 

(2) Bei Ausspielungen ,mit einem Spielkapital 
vün über 2 000 S bis ·einschließlich 5 000 S kann 
die Bewil1~gungsbehöl1de eine Aufsicht (Abs. 1) 
bestellen, wenn sie dies für die ürdnungsgemäße 
Abwicklung der Veranstaltung für nütwendig 
erachtet. 

§ 48. Glückshäfen und Juxausspielungen, deren 
Spielkapital 15 000 S übersteigt, süwie Ziehungen 
bei Tümbülaspielen ,sind .auch sicherheitspülizei­
lich zu überwachen. Die nütwendigen Kosten der 
überwachung hat der Veranstalter zu tragen. 

F. Glücksspielapparate 

§ 49. (1) Das Bundesministerium für Finanzen 
hat auf Antrag vün Persünen, die Glücksspiel­
apparate betreiben wollen, im InIand sülche 
Spielapparate erzeugen üder mit sükhen Handel 
treiben, in geeigneter Weise festzustellen, üb das 
Spiel mit ,dem Apparat als .eine dem Bund vür­
behaltene Ausspielung (§§ 3 und 4 Abs. 2 und 3) 
anzusehen ist üder nicht. 

(2) In die Feststellung (Abs. 1) sind die Spiel­
regeln aufzunehmen. 

(3) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
sich zur Durchführung der Ermittlungen der 
österreichischen Glücksspielmünüpülverwaltung 
bedienen. 

(4) Die Kosten des Feststellungsverfahrens hat 
der Antragsteller zu tragen. 

§ 50. (1) Des Eingreifens in das Glücksspiel­
münopül macht isich unbeschadet einer allfälligen 
Verfülgung gemäß § 522 Str.afges'etz schuldig, 
wer vürsätzlich oder fah1"lässig 

1. den Vürschriften über ·das Glücksspielmünü­
pül zuwider ein Glücksspiel ver,anstaltet, die 
BewiHLgu~gsbedingungen eines genehmigten 
Glücksspieles nicht einhält oder ein Glücks­
spiel trotz Untersag,ung üder nach Zurück­
nahme der Spielbewilligung durchführt; 

2.ühne Ermächtigung gewerbsmäßig Spielan­
teile eines ·dem Glücksspielmonüpül des 
Bl,lndes unterliegenden Glücksspieles üder 

Neu vürgeschlagener Würtlaut: 

und des Bewilligungsbescheides durch den Ver­
anstalter hat die Bewilligungsbehörde für jede 
Ausspielung, deren Spielkapital 10000 S über­
steigt, eine Aufsicht zu bestellen. 

§ 45 ..... . 

(2) Bei Ausspielungen mit einem Spielkapital 
vün über 4 000 S bis einschließlich 10 000 S kann 
die Bewilligungsbehörde eine Aufsicht (Abs. 1) 
bestellen, wenn sie dies für die ürdnl\lngsgemäße 
Abwicklung der Veranstaltung für nütwendig er­
achtet. 

§ 48. Glückshäfen und Juxausspielungen, deren 
Spielkapital 30000 S übersteigt, sowie Ziehungen 
bei Tümbülaspielen sind auch sicherheitspüIizei­
lich zu überwachen. Die nütwendigen Küsten der 
üherwachung hat der Veranstalter zu tragen. 

F. Behörden und Verfahren 

§ 49. (1)' Die österreichische Glücksspiel­
münüpülverwaltung hat auf Antrag festzustellen, 
üb ein Spiel ein dem Bund vürbehaltenes Glücks­
spiel ist. Der Antrag h'at die Spielregeln zu ent­
halten. 

(2) Gegen die Entscheidung der österreichischen 
Glüd~sspielmünopü;}yerwaltung ist kein ordeM­
liches Rechtsmittel zulässig. 

(3) Wird ein Vürschuß im Sinne des § 76 Abs. 4 
A VG 1950 vorgeschrieben, So' gilt der Antrag 
als zurückgezügen, sofern der Vorschuß nicht 
binnen 14 Tagen erlegt wird. 

(4) Für das Stra,fverfaJhren wegen der Durch­
führung von Ausspielungen im Sinne des § 4 
Abs. 3 außerha,lb von Spielbanken ist .die öster­
reichische Glücksspielmonüpülverwaltung zu­
ständig. Sie kann sich da,bei der Mitwirkung der 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes be­
dienen. 

(5) Im Verf:thren nach den Abs. 1 bis 4 hat 
die österreichische Glücksspielmünüpülverwal­
tung das A VG 1950 und VStG 1950 anzuwenden. 
Für ihre Organe g~lt die Bestimmung des § 39 
Abs. 2 VStG 1950. 

§ 50. (1) Des Eingriffes in das Glücksspiel­
münüpül macht sich schuldig, wer 

1. ·den Vorschriften über das Glücksspiel­
münopol zuwider ein Glücksspiel durch­
führt, die Bewi,uigungsbedingungen eines ge­
nehmigten Glücksspieles nicht einhält oder 
ein Glücksspiel trotz Untersagung üder nach 
Zurücknahme der Spielbewilligungdurch­
führt; 

2. ühne Ermächtigung gewerbsmäßig Spielan­
teile eines dem GlÜcks·spielmünopO'I des Bun- . 
des untel1liegenden Glücksspieles üder Ur-
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Urkunden, durch welche solche $pielanteile 
zum Eigentum oder zum Gewinnbezug 
übertragen werden, zur Erwerbung anbietet, 
veräußert oder an andere überläßt. 

(2) Eingriffe in das Glücksspielmonopol sind 
Verwaltungsübertretungen. Sie werden bei vor­
sätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 
30 000 S, bei fahrlässiger Begehung jedoch mit 
einer Geldstrafe bis zu 10000 S geahndet. Geld­
beträge und Sachwerte, die den Gegenstand des 
Eingriffes in .das Glücksspielmonopol bilden, kön­
nen für verfallen erklärt werden. Soweit . durch 
die im Albs. 1 hezeichneten Taten zugleich Ab­
gaben verkürzt werden, wird die Verkürzung 
der Abgaben nicht bestraft. 

§ 51. ..... 
(2) Die veobotene Beteilig.ung an einem aus­

ländischen Glücksspiel ist eine Verwaltungsüber­
tretung. Sie wird bei vorsätzlicher Begehung 
mit einer Gddstraf.e his Zu 30 000 S, hei fahr­
lässiger Begehung jedoch mit.einer Geldstnfe 
bis 'zu 10000 S geahndet. 

Art. II Z. 1 des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 171/ 
1965: 

1. Ausspielungen mittels eines Olücksspiel­
apparates (§§ 3 und 4 Abs. 3), der nach Einwurf 
von Geld oder Spielmarken seLbsttätig oder von 
Hand aus in Tätigkeit gesetzt wird und als 
Gewinn Gel,d oder in Geld einlösbare Spiel­
marken ausfolgt, dürfen auch in einer Spielbank 
(§ 21) nidlt mehr betrieben werden. 

kunden, durch welche solche Spielanteile 
zum Eigentum oder zum Gewinnbezug 
übertragen werden, veräußert oder an andere 
überläßt. 

(2) Eingriffe in das Glücksspielmonopol wer­
den bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geld­
strafe bis zu 60 000 S, ansonsten mit einer Geld­
strafe bis zu 20 000 S geahndet. 

(3) Gegenstände, mit deren Hilfe in das Glücks­
spielmonopol eingegriffen wurde, unterliegen 
dem Verfall. 

§ 51. ..... 

(2) Die verbotene Beteiligung an einem aus~ 
ländischen Glücksspiel wird bei vorsätzlicher Be­
gehung mit einer Geldstrafe bis zu 60000 S, 
ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S 
geahndet. 

Tritt außer Kr·aft 

KOSTENBERECHNUNG 

Aus der Durchführung der im Entwurf vor­
liegenden Glücksspielgesetznovelle 1976 ergeben 
sich keine Mehrkosten. 
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